
Beschlussauszug
ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde 

Neuenkirchen vom 20.02.2023 (VO-34-BO-23-561)

Top 9 Beschluss zur Ausführungsvariante "Ortsdurchfahrt Ihlenfeld"

Herr Kruse erläutert den Sachverhalt und berichtet von der letzten 
Bauausschusssitzung.
Die Gemeinde Neuenkirchen beabsichtigt die grundhafte Erneuerung der 
Ortsdurchfahrt in Ihlenfeld in Zusammenarbeit mit dem Landkreis MSE.
Die Gemeinde ist zuständig für die Planung und Errichtung der Nebenanlagen, 
der Landkreis für die Fahrbahn sowie die reine Straßenentwässerung.
Das beauftragte Planungsbüro hat 3 Ausführungsvarianten erarbeitet und dem 
Bauausschuss der Gemeinde am 13.02.2023 vorgestellt.
 
Mitwirkungsverbot:
 Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.
 
Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt die weitere 
Planung der Variante Nr. 2 aus der Vorplanung für die „Ortsdurchfahrt Ihlenfeld“.
Abstimmungsergebnis:

Anzahl der
Mitglieder

Anzahl befangener
Mitglieder*

Davon
anwesend

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthaltungen

10 0 10 10 0 0
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 24. März 2023

Falk Wiskow
Gemeinde Neuenkirchen
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